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22. C'-,esetz: Behindertengesetz. 

22. 

Gesetz vom 8. Juli 1966 über die Hilfe für 
Behinderte (Behindertengesetz). 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

I. Allgemeine Bestimmungen 

Personenkreis 

§ 1 

(1) Als Behinderte im Sinne dieses Gesetzes 
gelten Personen, die infolge eines Leidens oder 
Gebrechens in ihrer Fähigkeit, eine angemessene 
Erziehung und Schulbildung zu erhalten oder ! 
einen Erwerb zu erlangen oder beizubehalten, 
dauernd wcsentlidi beeinträchtigt sind. 

(2) Personen, die im Sinne des Allgemeinen 
Sozialversidierungsgesctzes, des Gewerblichen 
Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes oder 
des Landwirtschaftlichen Zus<hußrentenverskhe
rungsgesetzes als nicht invalide, berufsunfähig 
oder dauernd erwerbsunfähig anzusehen sind, 
gelten nld1t als Behinderte im Sinne dieses ! 
Gesetzes, Ausgenommen davon sind Personen vor ; 
dem vollendeten 21. Lebensjahr, die noch nicht 
berufstätig waren oder noch keiner beruflichen 
Ausbildung unterzogen wurden. 

Leiden und Gebrechen 

§ 2 

(1) Leiden und Gebrechen im Sinne dieses 
Gesetzes sind insbesondere; 

a) Fehlformen oder Funktionsstörungen des 
Stütz- und Bewegungsapparates, tuber
kulöse Erkrankungen jedoch nur, soweit 
sie nicht unter Maßnahmen nach Artikd 10 
Abs. 1 Z. 12 B.-VG. Gesundheitswesen 
fallen> 

b) Funktionsstörungen des Atmungsapparates, 
tuberkulöse Erkrankungen jedoch nur, 
soweit sie nicht unter Maßnahmen nach 
Artikel 10 Abs. 1 Z. 12 B.-VG. Gesund
heitswesen fallen, 

c) Funktionsstörungen des ßlutkreislaufes 
oder der blutbil'denden Organe, 

d) Funktionsstörungen der Verdauungs· oder 
der innersekretorischen Organ~ 

e) Funktionsstörungen der Harnorgane, 

f) Funktionsstörungen des zentralen oder 
peripheren Nervensystems, 

g) Funktionsstörungen des Sehorgans, 
h) Funktionsstörungen des GehörM, des stimm

bildenden oder des Gleichgewiditsorgans, 
i) psy<hische Krankheiten, Schwachsinn und 

Anfallskrankheiten. (3) Voraussetzung für die Hilfeleistung ist, daß 
der Behinderte i (2) Leiden und Gebrechen, die vorwiegend 

Staatsbürgerschaft be- altersbedingt sind, gelten nicht als Leiden oder 
Gebrechen im Sinne des Abs. 1. 

a) die österreichis-che 
sitzt, 

b) sidi seit mindestens zwei Jahren dauernd 
in Wien aufhält und 

c) auf Grund anderer Rechtsvorschriften, aus
genommen die durdi das Gesetz vom 

Maßnahmen 

§ 3 

23. Dezember 1948, LGBL für Wien · (1) Als Maßnahmen für einen Behinderten 
Nr. 11/1949, erfaßten fürsorgerechtlichen : kommen in Betracht: 
V orsd:triften, keine Möglidikeit auf Erlan- j 
gung gleichartiger oder ähnlicher Leistun- ·1' 

gen besitzt. 

(4) Zur Vermeidung besonderer sozialer Här- l 
ten kann von den Voraussetzungen des Abs. 3 
lit. a oder lit. b abgesehen werden; von der Vor
aussetzung des Abs. 3 lit, a jedoch nur dann, 
wenn sich der Behinderte seit mindestens drei 
Jahren dauernd in Wien aufhält. 
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a) Eingliederungshilfe, 
b) Hilfe zur ges<hürzten Arbeit, 
c) Bes<häftigungstherapie, 
d) persönliche Hilfe, 
e) Pflegegeld. 

(2) Dem Behinderten steht ein Anspruch auf 
eine bestimmte der im Abs. 1 lit. a bis d genann· 
ten Maßnahmen nicht zu. 
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